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Ergänzende Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund 
und dem Land Hessen über die Gewährung von Soforthilfen 
des Bundes als Billigkeitsleistungen für „Corona-Überbrü-
ckungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen“
Zwischen dem Bund und dem Land Hessen wurde eine ergän-
zende Verwaltungsvereinbarung unterzeichnet. Diese soll dazu 
dienen, kleinen und mittelständischen Unternehmen, die aufgrund 
der Corona-Pandemie hohe Umsatzeinbußen zu verzeichnen ha-
ben, für den Monat November 2020 eine weitergehende Liquidi-
tätshilfe zu gewähren und sie so in der Existenz zu sichern (No-
vemberhilfe).

Wiesbaden, den 20. Januar 2021
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Verkehr und Wohnen
II-069-d-80-73#011

StAnz. 6/2021 S. 211

Ergänzende Verwaltungsvereinbarung „Novemberhilfe“
zwischen dem Bund und dem Land Hessen
über die
Gewährung von Soforthilfen des Bundes als Billigkeits-
leistungen für „Corona-Überbrückungshilfen für kleine und 
mittelständische Unternehmen“
Land Hessen

vertreten durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Verkehr und Wohnen
‒ nachstehend „Land Hessen“ genannt ‒

und
die Bundesrepublik Deutschland

vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie
‒ nachstehend „Bund“ genannt ‒

schließen folgende Verwaltungsvereinbarung für die Gewäh-
rung von Soforthilfen des Bundes als Billigkeitsleistungen gemäß 
§ 53 Bundeshaushaltsordnung (BHO) für „Corona-Überbrückungs-
hilfen für kleine und mittelständische Unternehmen“ sowie „No-
vemberhilfen“. Das Programm wird durch die Länder ausgeführt.

Präambel
Die Novemberhilfe wird als freiwillige Zahlung gewährt, wenn 
Unternehmen, Soloselbständige und Angehörige der Freien Be-
rufe aufgrund der Corona-bedingten Betriebsschließungen bzw. 
Betriebseinschränkungen im November 2020 in Folge des Be-
schlusses von Bund und Ländern vom 28. Oktober 2020 erheb-
liche Umsatzausfälle erleiden. Diese Verwaltungsvereinbarung 
ergänzt in diesem Sinne die bereits bestehende Verwaltungsver-
einbarung zur Überbrückungshilfe.

Artikel 1 
Grundsätze und Umfang der Bundeshilfe
(1) Die gesundheitspolitisch notwendigen Maßnahmen zur Bekämp-

fung der Corona-Pandemie haben in verschiedenen Branchen 
zur weitgehenden oder vollständigen Schließung des Geschäfts-
betriebs geführt. Ziel der Überbrückungshilfe ist es daher, klei-
nen und mittelständischen Unternehmen, die aufgrund der Coro-
na-Pandemie hohe Umsatzeinbußen zu verzeichnen haben, für 
die Monate Juni bis Dezember 2020 eine in zwei Phasen gestaf-
felte, weitergehende Liquiditätshilfe zu gewähren und sie so in der 
Existenz zu sichern:
a. Überbrückungshilfe-Erste Phase (Überbrückungshilfe I) be-

trifft die Förderzeiträume Juni bis August 2020;
b. Überbrückungshilfe-Zweite Phase (Überbrückungshilfe II) 

betrifft die Förderzeiträume September bis Dezember 2020.
(2) Ziel der Novemberhilfe ist es, durch einen Beitrag zur Kompensa-

tion des Umsatzausfalls die wirtschaftliche Existenz von Unter-
nehmen sowie von Selbständigen zu sichern, die in Folge des 
Beschlusses von Bund und Ländern vom 28. Oktober 2020 von 
Corona-bedingten Betriebsschließungen bzw. Betriebseinschrän-
kungen im November 2020 betroffen sind und deshalb erhebliche 
Umsatzausfälle erleiden.

(3) Ein Anspruch auf die Gewährung der Billigkeitsleistungen besteht 
nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilligungsstelle aufgrund ihres 
pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen verfügbarer Haushalts-
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mittel. Mit Inkrafttreten des zweiten Nachtragshaushalts stellt der 
Bund 2020 über die Länder Haushaltsmittel in Höhe von insge-
samt bis zu 24,6 Mrd. Euro aus dem Bundeshaushalt 2020 zur 
Verfügung. Für Ausgaben im Haushaltsjahr 2021 stellt der Bund 
für die Länder vorbehaltlich des Inkrafttretens des Haushalts 
2021 zusätzliche Mittel zur Verfügung. Die Verteilung der Mittel 
erfolgt nach Bedarf.

Artikel 2 
Verwendung der Mittel
(1a) Die Mittel des Bundes sind für Überbrückungshilfen-Erste Pha-

se (Förderzeitraum Juni bis August 2020) an Unternehmen al-
ler Branchen, einschließlich der landwirtschaftlichen Urproduk-
tion, soweit sie sich nicht für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(WSF) qualifizieren, an Soloselbständige und selbständige Ange-
hörige der Freien Berufe im Haupterwerb vorgesehen, deren Um-
satz in den Monaten April und Mai 2020 zusammengenommen 
um mindestens 60 Prozent gegenüber April und Mai 2019 zurück-
gegangen ist. Bei Unternehmen, die zwischen dem 1. April 2019 
und dem 31. Oktober 2019 gegründet worden sind, sind statt der 
Monate April und Mai 2019 die Monate November und Dezember 
2019 zum Vergleich heranzuziehen. Die Mittel sind als Billigkeits-
leistungen nach § 53 BHO zur Finanzierung von fortlaufenden be-
trieblichen Fixkosten der Antragsteller vorgesehen.

(1b) Die Mittel des Bundes sind für Überbrückungshilfen-Zweite Pha-
se (Förderzeitraum September bis Dezember 2020) an Unter-
nehmen aller Branchen, einschließlich der landwirtschaftlichen 
Urproduktion, soweit sie sich nicht für den Wirtschaftsstabilisie-
rungsfonds (WSF) qualifizieren, an Soloselbständige und selb-
ständige Angehörige der Freien Berufe im Haupterwerb vorgese-
hen, deren Umsatz entweder im Zeitraum April bis August 2020 
in zwei zusammenhängenden Monaten um mindestens 50 Pro-
zent gegenüber den jeweiligen Vorjahresmonaten zurückgegan-
gen ist oder im Durchschnitt in den Monaten April bis August 
2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um mindestens 30 Pro-
zent eingebrochen ist. Die vorgenannten Bedingungen des Um-
satzrückgangs gelten nicht für Unternehmen, die aufgrund von 
starken saisonalen Schwankungen ihres Geschäfts im Zeitraum 
April bis August 2019 zusammen weniger als 15 Prozent des 
Jahresumsatzes erzielt haben. Bei Unternehmen, die nach dem 
1. Juli 2019 gegründet worden sind, sind zum Nachweis des Um-
satzeinbruches von mindestens 50 Prozent statt der Monate Ap-
ril bis August 2019 die Monate November und Dezember 2019 
zum Vergleich heranzuziehen. Bei Unternehmen, die nach dem 
1. September 2019 gegründet worden sind, sind zum Nachweis 
des Umsatzeinbruches von mindestens 50 Prozent in den Mona-
ten September bis Dezember 2020 die Monate November 2019 
bis Februar 2020 zum Vergleich heranzuziehen. Unternehmen, 
die nach dem 31. Oktober 2019 neu gegründet worden sind, sind 
nicht antragsberechtigt. Die Mittel sind als Billigkeitsleistungen 
nach § 53 BHO zur Finanzierung von fortlaufenden betrieblichen 
Fixkosten der Antragsteller vorgesehen.

(1c) Die Mittel des Bundes sind für die Novemberhilfe an alle Unter-
nehmen (auch öffentliche), einschließlich Betrieben, Selbständi-
gen, Vereinen und Einrichtungen vorgesehen, die die folgenden 
Voraussetzungen erfüllen: Alle Unternehmen und Soloselbststän-
digen, die auf Grundlage der erlassenen Schließungsverordnun-
gen der Länder in Folge des Beschlusses von Bund und Ländern 
vom 28. Oktober 2020 den Geschäftsbetrieb einstellen mussten 
(direkt betroffene Unternehmen) sowie alle Unternehmen und So-
loselbstständigen, die nachweislich und regelmäßig mindestens 
80 Prozent ihrer Umsätze mit direkt von den o. g. Maßnahmen 
betroffenen Unternehmen erzielen (indirekt betroffene Unterneh-
men). Antragsberechtigt sind auch Unternehmen und Soloselbst-
ständige, die regelmäßig mindestens 80 Prozent ihrer Umsät-
ze durch Lieferungen und Leistungen im Auftrag direkt von der 
Maßnahme betroffener Unternehmen über Dritte (zum Beispiel 
Veranstaltungsagenturen) erzielen. Diese Antragsteller müssen 
zweifelsfrei nachweisen, dass sie wegen der Schließungsverord-
nungen auf der Grundlage der Ziffern 5 und 6 des vorgenann-
ten Beschlusses vom 28. Oktober 2020 einen Umsatzeinbruch 
von mehr als 80 Prozent im November 2020 erleiden. Beher-
bergungsbetriebe und Veranstaltungsstätten werden als direkt 
betroffene Unternehmen angesehen. Die Mittel werden als Bil-
ligkeitsleistungen nach § 53 BHO zur Kompensation der Umsatz-
ausfälle gewährt.

(2) Das Land Hessen beachtet beim Vollzug der in Artikel 1 Absatz 1 
und 2 genannten Hilfsprogramme die Vorgaben des Bundes. Die 
Voraussetzungen für die Gewährung der Billigkeitsleistung, die 
Höhe der Billigkeitsleistung und weitere Einzelheiten zu den Billig-
keitsleistungen ergeben sich aus der Anlage „Vollzugshinweise“. 
Bund und Länder stimmen zudem gemeinsame FAQ ab.

(3) Leistungen nach § 53 BHO aus dem Bundesprogramm „Coro-
na-Soforthilfen für Kleinunternehmen und Soloselbständige“ oder 

aus den dieses Bundesprogramm ergänzenden Soforthilfepro-
grammen der Länder werden anteilig auf die Überbrückungshil-
fe angerechnet, soweit der Zeitraum, für den Soforthilfe gezahlt 
wird, sich mit dem Zeitraum, für den Überbrückungshilfe gezahlt 
wird, überschneidet.

(4) Zuschüsse aus anderen Zuschussprogrammen des Bundes und 
der Länder, die Hilfen im Zusammenhang mit der Corona-Pande-
mie gewähren, werden ebenfalls auf die Überbrückungshilfe an-
gerechnet, soweit der Zeitraum und der Leistungszweck dieser 
Hilfen sich mit dem Zeitraum und dem Leistungszweck der Über-
brückungshilfe überschneiden.

(5) Gleichartige Leistungen aus anderen Hilfsprogrammen des 
Bundes und der Länder, die Hilfen im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie gewähren, werden auf die Novemberhilfe 
angerechnet, soweit der Zeitraum dieser Hilfen sich mit dem Leis-
tungszeitraum der Novemberhilfe überschneidet. Kurzarbeiter-
geld inklusive der Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen 
wird für den Leistungszeitraum auf die Leistungen der November-
hilfe angerechnet.

(6) Leistungen aus der Überbrückungshilfe und der Novemberhilfe 
werden wechselseitig angerechnet, sofern sie für den selben För-
derzeitraum erfolgen. Wird zuerst ein Antrag für die zweite Phase 
der Überbrückungshilfe und anschließend ein Antrag auf Novem-
berhilfe gestellt, sind die im Rahmen der Überbrückungshilfe für 
November 2020 beantragten Zuschüsse bei der Antragstellung 
für Novemberhilfe entsprechend anzugeben. Wird zuerst ein An-
trag für Novemberhilfe und anschließend ein Antrag auf Über-
brückungshilfe gestellt, sind die im Rahmen der Novemberhilfe 
beantragten Zuschüsse bei der Antragstellung für die Überbrü-
ckungshilfe entsprechend anzugeben.

Artikel 3 
Zuteilung der Mittel des Bundes
(1) Die Länder werden ermächtigt, die Bundesmittel für zu erwartende 

Zahlungen der Billigkeitsleistungen in den Haushaltsjahren 2020 
und 2021 selbstständig aus dem Bundeshaushalt abzurufen. Die-
ser Abruf darf in Höhe der voraussichtlichen Zahlungen erfolgen. 
Die Höhe der geplanten Abrufe sind dem Bundesministerium für 
Finanzen per E-Mail an liquidität@bmf.bund.de mindestens drei 
Tage vor Abruf mitzuteilen. Der letztmögliche Abruf der Bundes-
mittel für die Länder muss für die Überbrückungshilfe I bis zum 
15. Dezember 2020 erfolgen. Für die Überbrückungshilfe II und 
die Novemberhilfe sollte der Abruf für die Bundesmittel bis zum 
15. Dezember 2020 erfolgen, muss jedoch spätestens bis zum 
15. Dezember 2021 erfolgen. Das Land Hessen wendet bei der 
Mittelvergabe das geltende Haushaltsrecht des Landes an.

(2) Das Land Hessen leitet die aus dem Bundeshaushalt abgerufe-
nen Mittel unverzüglich nach Bewilligung an den Leistungsemp-
fänger weiter.

(3) Das Land Hessen hat über die vom Bund in Anspruch genom-
menen Mittel innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab Abruf 
Rechnung zu legen.

Artikel 4 
Vollzug
(1) Die Maßnahmen werden vom Land Hessen oder einem durch das 

Land beauftragten Dritten vollzogen. Bei Abwicklung der Maß-
nahmen kann sich das Land weiterer privater Dritter bedienen.

(2) Zuständig für die Bewilligung und Auszahlung der in Artikel 1 Ab-
satz 1 und 2 genannten Hilfsprogramme des Bundes als Billig-
keitsleistung nach § 53 BHO sind die von den Ländern gemäß 
Absatz 1 hierfür benannten Stellen (Bewilligungsstellen). Die für 
die Bewirtschaftung erforderlichen Mittel werden den Bewilli-
gungsstellen vom Land zur Verfügung gestellt.

(3) Die Antragstellung für die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Hilfs-
programme erfolgt ausschließlich durch einen vom Antragsteller 
beauftragten Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buch-
prüfer oder Rechtsanwalt. 
Bei der in Artikel 1 Absatz 2 genannten Novemberhilfe sind 
Soloselbstständige bis zu einem Förderhöchstsatz von 
5.000 Euro unter besonderen Identifizierungspflichten direkt 
antragsberechtigt. 
Die Antragstellung für die Novemberhilfe erfolgt ausschließ-
lich durch einen vom Antragsteller beauftragten Steuerbera-
ter, Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buchprüfer oder Rechtsan-
walt, wenn eine der unter Ziffern a) bis c) genannten Voraus-
setzungen vorliegt:
a) Die Höhe der zu beantragenden Billigkeitsleistung über-

schreitet den Betrag von 5.000 Euro,
b) Der Antragsteller hat bereits Überbrückungshilfe beantragt,
c) Beim Antragsteller handelt es sich nicht um Soloselbst-

ständige.
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Bei den Anträgen für die Novemberhilfe kann eine automati-
sche Verarbeitung anhand durch den Bund definierter Krite-
rien erfolgen. Die Länder übernehmen für dieses Verfahren 
keine Haftung.
Bei der Ausgestaltung des Antragsverfahrens und der An-
tragsprüfung ist das Land Hessen für angemessene und ef-
fektive Vorkehrungen zur Verhinderung von Missbrauch und 
für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben ver-
antwortlich. Die Bewilligungsstelle stimmt sich dabei soweit 
erforderlich mit weiteren Behörden, beispielsweise mit der 
Finanzverwaltung, den zuständigen Stellen für IT-Sicherheit 
und dem Landeskriminalamt, ab.

(4) Die Bewilligungsstellen entscheiden, ob die Voraussetzungen für 
die Gewährung der Billigkeitsleistung vorliegen sowie über deren 
Höhe, außer in Fällen, in denen eine automatische Verarbeitung 
erfolgt. Dabei dürfen die Bewilligungsstellen auf die im Antrag ge-
machten Angaben vertrauen, soweit es keine Anhaltspunkte für 
Unvollständigkeit oder Fehlerhaftigkeit der Angaben gibt. Bei der 
Überbrückungshilfe sind das Land oder die Bewilligungsstellen 
verpflichtet, stichprobenartige Kontrollen bei mindestens 5 Pro-
zent aller Leistungsempfänger durchzuführen. Bei der Novem-
berhilfe sind das Land oder die Bewilligungsstellen verpflichtet, 
bei direkt gestellten Anträgen stichprobenartige Kontrollen bei 
mindestens 1 Prozent der Leistungsempfänger durchzuführen 
und bei überprüfende Dritte gestellten Anträgen stichprobenarti-
ge Kontrollen bei mindestens 5 Prozent der Leistungsempfänger 
durchzuführen.

(5) Sofern der Antrag auf Gewährung einer Billigkeitsleistung im Rah-
men der in Artikel 1 Absatz 1 und 2 genannten Hilfsprogramme 
bewilligt wird, wird ein Bewilligungsbescheid erlassen. In dem Be-
willigungsbescheid ist kenntlich zu machen, dass es sich um Mit-
tel des Bundes handelt.

(6) Nach Abschluss des Leistungszeitraums und Eingang der Unter-
lagen überprüfen die Bewilligungsstellen auf der Grundlage der 
für die Schlussabrechnung der ausgezahlten Billigkeitsleistung 
erstellten Bestätigung des Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers, 
vereidigten Buchprüfers oder Rechtsanwalts für jeden Antrag fol-
gendes:
a) das Vorliegen der Voraussetzungen für die Gewährung 

der Billigkeitsleistung,
b) die Höhe und Dauer der Billigkeitsleistung sowie
c) eine etwaige Überkompensation.
Nach Art. 2 dieser VV sind zu viel gezahlte Leistungen zu-
rückzufordern. Die Bewilligungsstelle prüft die inhaltliche 
Richtigkeit der Bestätigung des Steuerberaters, Wirtschafts-
prüfers, vereidigten Buchprüfers oder Rechtsanwalts und der 
für die Bewilligung der Billigkeitsleistung maßgeblichen Ver-
sicherungen des Antragsstellers stichprobenartig und ver-
dachtsabhängig nach.

(7) Soloselbstständigen, die einen Direktantrag stellen, kann 
die Fördersumme im Wege der automatischen Verarbei-
tung bis zu einer Summe von 5.000 Euro ausgezahlt werden.  
Antragsberechtigte, die ihren Antrag über einen Prüfenden Drit-
ten stellen, erhalten als Vorauszahlung auf die endgültige För-
derung durch die Bewilligungsstelle eine Abschlagszahlung in 
Höhe von 50 Prozent der beantragten Förderung, jedoch höchs-
tens 10.000 Euro. Diese Zahlungen werden automatisiert nach 
der Systemprüfung im Antragsverfahren direkt ausgezahlt.

Artikel 5 
Unterrichtung und Prüfung
(1) Der Bund ist über die beabsichtigten Maßnahmen des Landes zu 

den in Artikel 1 Absatz 1 und 2 genannten Hilfsprogrammen, ein-
schließlich eventueller Richtlinien und Erläuterungen des Landes 
oder des durch das Land beauftragten Dritten zu den Überbrü-
ckungshilfen, zeitnah zu unterrichten. Grundlegende Fragen, die 
für die Durchführung der oben genannten Hilfsprogramme rele-
vant sind, insbesondere zur Auslegung dieser Verwaltungsver-
einbarung und der Vollzugshinweise, werden durch alle Bundes-
länder koordiniert und gemeinsam an den Bund herangetragen 
und sollen verbindlich für alle Länder beantwortet werden. Dabei 
soll soweit möglich ein zwischen den Ländern abgestimmter Vor-
schlag zur Lösung der Frage unterbreitet werden.

(2) Nach Abschluss dieser Vereinbarung sind dem Bund vom Land 
in einem vom Bund vorgegebenen Turnus detaillierte Angaben 
über die Anzahl der gestellten und bewilligten Anträge (auch dif-
ferenziert nach Branchen) vorzulegen. Dies gilt nicht für Länder, 
die am gemeinsamen Fachverfahren teilnehmen. Alle Länder ha-
ben dem Bund in einem vom Bund vorgegebenen Turnus detail-
lierte Angaben zur Höhe der bewilligten und ausgezahlten Mittel 
sowie Abrechnungen über den Mittelabfluss vorzulegen. Bei Be-
darf kann der Bund ergänzende Angaben verlangen. Nach Been-

digung der Maßnahmen übersendet das Land Hessen dem Bund 
bis spätestens 31. Juli 2022 einen Schlussbericht über die Durch-
führung der Maßnahmen sowie die Höhe der zugewiesenen und 
verausgabten Bundes- und Landesmittel. Aufgrund seiner Be-
richtspflichten kann der Bund weitere Angaben fordern, insbe-
sondere soweit beihilferechtliche oder europarechtliche Vorgaben 
oder parlamentarische Anfragen dies erfordern.

(3) Das Land Hessen verpflichtet sich, stichprobenartig und ver-
dachtsabhängig Prüfungen gemäß Artikel 4 Absatz 4 durchzu-
führen und dem Bund im Leistungszeitraum monatlich die Prü-
fungsmitteilungen zuzusenden.

(4) Der Bund und der Bundesrechnungshof oder deren Beauftrag-
te können bei den Dienststellen des Landes Hessen, die mit der 
Bewirtschaftung der Bundesmittel befasst sind, sowie bei allen 
sonstigen Stellen, die das Land Hessen bei der Weitergabe der 
Mittel eingeschaltet hat, prüfen. Dieses Prüfungsrecht besteht 
auch gegenüber dem Leistungsempfänger und ist im Bewilli-
gungsbescheid aufzunehmen.

(5) Die Länder tragen dafür Sorge, dass alle aus der Gewährung der 
Überbrückungshilfe resultierenden Berichtspflichten erfüllt wer-
den.

Artikel 6 
Rückzahlung von Mitteln
Nichtverbrauchte Mittel des Bundes sind an den Bund zurückzu-
überweisen. Beträge, die aufgrund verwaltungsverfahrensrecht-
licher Regelungen zurückzufordern sind und zurückgezahlt wur-
den, sind vom Land Hessen ebenfalls zu vereinnahmen und der 
auf den Bund entfallende Anteil einschließlich etwaig erhobener 
Zinsen an den Bund zu erstatten.

Artikel 7 
Steuerrechtliche Hinweise
Die als Überbrückungshilfe und Novemberhilfe unter den vorste-
henden Voraussetzungen bezogenen Billigkeitsleistungen sind 
steuerbar und nach den allgemeinen steuerrechtlichen Regelun-
gen im Rahmen der Gewinnermittlung zu berücksichtigen. Die 
Bewilligungsstelle informiert elektronisch die Finanzbehörden von 
Amts wegen über die einem Leistungsempfänger jeweils gewährte 
Billigkeitsleistung; dabei sind die Vorgaben der Abgabenordnung, 
der Mitteilungsverordnung sowie etwaiger anderer steuerrechtli-
cher Regelungen zu beachten. Für Zwecke der Festsetzung von 
Steuervorauszahlungen sind die Überbrückungshilfe und die No-
vemberhilfe nicht zu berücksichtigen. Als echte Zuschüsse sind 
die Überbrückungshilfe und die Novemberhilfe nicht umsatz-
steuerbar.

Artikel 8 
Inkrafttreten
Die Ergänzende Verwaltungsvereinbarung tritt rückwirkend zum 
1. November 2020 in Kraft.

Wiesbaden, den 24. November 2020 Berlin
für das Land Hessen für die Bundesrepublik  
 Deutschland
Hessisches Ministerium Bundesministerium für
für Wirtschaft, Energie, Verkehr Wirtschaft und Energie
und Wohnen In Vertretung
Staatsminister Tarek Al-Wazir Staatssekretär Dr. Nußbaum

Vollzugshinweise für die Gewährung von Corona-November-
hilfe
C. „Novemberhilfe“ als außerordentliche Wirtschaftshilfe 

für November 2020
A. Beschreibung der Novemberhilfe
1. Zweck der Novemberhilfe
(1) Diese Novemberhilfe ist in Form einer Billigkeitsleistung gemäß 

§ 53 Bundeshaushaltsordnung (BHO) bzw. der Landeshaushalts-
ordnung (LHO) als freiwillige Zahlung zu gewähren, wenn Unter-
nehmen, Soloselbständige und selbständige Angehörige der 
Freien Berufe aufgrund der Corona-bedingten Betriebsschließun-
gen bzw. Betriebseinschränkungen gemäß des Beschlusses von 
Bund und Ländern vom 28. Oktober 2020 („Lockdown“) erheb-
liche Umsatzausfälle erleiden. Durch Zahlungen als Beitrag zur 
Kompensation des Umsatzausfalls soll ihre wirtschaftliche Exis-
tenz gesichert werden.

(2) Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung der Billigkeits-
leistung. Die zuständige Bewilligungsstelle entscheidet über den 
Antrag auf Grund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel.
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2. Definitionen
(1) Soloselbständige und selbständige Angehörige der Freien Berufe 

sind dann im Sinne von Buchstabe C Ziffer 3 Absatz 1 im Haupt-
erwerb tätig, wenn sie die Summe ihrer Einkünfte im Jahr 2019 
zu mindestens 51 Prozent aus ihrer gewerblichen oder freiberufli-
chen Tätigkeit erzielen. Wurde die gewerbliche oder freiberufliche 
Tätigkeit nach dem 31. Oktober 2019 aufgenommen, ist auf die 
Summe der Einkünfte seit Aufnahme der Tätigkeit abzustellen.

(2) Als Unternehmen im Sinne von Buchstabe C Ziffer 3 Absatz 1 gilt 
jede rechtlich selbständige Einheit unabhängig von ihrer Rechts-
form, die wirtschaftlich am Markt tätig ist und zumindest einen Be-
schäftigten hat, inklusive öffentlicher Unternehmen. Betriebsstät-
ten oder Zweigniederlassungen desselben Unternehmens gelten 
nicht als rechtlich selbständige Einheit. Diese Ausführungen gel-
ten unbeschadet des für die Einhaltung des Beihilferechts maß-
geblichen beihilferechtlichen Unternehmensbegriffs.

(3) Als Sozialunternehmen (gemeinnützige Unternehmen) gelten 
nach §§ 51 ff. der Abgabenordnung steuerbegünstigte Unterneh-
men, Organisationen und Einrichtungen unabhängig von ihrer 
Rechtsform, sofern sie dauerhaft wirtschaftlich am Markt tätig 
sind.

(4) Als Soloselbständige gelten Antragsteller, die keine Mitarbeiter 
beschäftigen (Anzahl der Beschäftigten im Sinne von Buchsta-
be C Ziffer 2 Absatz 6 unter eins).

(5) Verbundene Unternehmen sind Unternehmen, die zumindest eine 
der folgenden Voraussetzungen erfüllen:
a. Ein Unternehmen ist verpflichtet, einen konsolidierten Jah-

resabschluss zu erstellen;
b. ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der 

Aktionäre oder Gesellschafter eines anderen Unterneh-
mens;

c. ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglie-
der des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums 
eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzube-
rufen;

d. ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen 
Unternehmen abgeschlossenen Vertrag oder aufgrund 
einer Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen beherr-
schenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben;

e. ein Unternehmen, das Aktionär oder Gesellschafter eines 
anderen Unternehmens ist, übt gemäß einer mit anderen 
Aktionären oder Gesellschaftern dieses anderen Unter-
nehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle 
über die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Aktionären 
oder Gesellschaftern aus.

Die genannten Voraussetzungen für den Status des verbun-
denen Unternehmens gelten in gleicher Weise bei der Um-
kehrung der genannten Beziehungen zwischen den betrach-
teten Unternehmen als erfüllt. Unternehmen, die durch ein 
oder mehrere andere Unternehmen untereinander in einer 
der oben genannten Beziehungen stehen, gelten ebenfalls als 
verbunden.
Unternehmen, die durch eine natürliche Person oder eine ge-
meinsam handelnde Gruppe natürlicher Personen miteinan-
der in einer der oben genannten Beziehungen stehen, gelten 
gleichermaßen als verbundene Unternehmen, sofern diese 
Unternehmen ganz oder teilweise in demselben Markt oder in 
benachbarten Märkten tätig sind. 
Bei steuerrechtlichen Betriebsaufspaltungen werden Besitz-
unternehmen und Betriebsgesellschaften als verbundene 
Unternehmen behandelt.

(6) Als Beschäftigter gilt, wer zum Stichtag 29. Februar 2020 bei dem 
Antragsteller beschäftigt ist. Bei der Ermittlung der Vollzeitäqui-
valente (VZÄ) werden Beschäftigte wie folgt berücksichtigt:
‒ Beschäftigte bis 20 Stunden = Faktor 0,5
‒ Beschäftigte bis 30 Stunden = Faktor 0,75
‒ Beschäftigte über 30 Stunden und Auszubildende = Faktor 1
‒ Beschäftigte auf 450 Euro-Basis = Faktor 0,3
‒ Saisonarbeitskräfte, Arbeitskräfte in Mutterschutz/Eltern-

zeit und vergleichbar Beschäftigte werden berücksichtigt, 
wenn sie am Stichtag beschäftigt waren. Ehrenamtliche 
werden nicht berücksichtigt. Es wird dem Unternehmen 
überlassen, ob Auszubildende berücksichtigt werden. Die 
Inhaberin/der Inhaber ist kein/e Beschäftigte/r.

(7) Umsatz ist der steuerbare Umsatz nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Umsatz-
steuergesetz in einem Besteuerungszeitraum im Sinne des § 16 
Abs. 1 Satz 2 Umsatzsteuergesetz bzw. Voranmeldungszeitraum 
im Sinne des § 18 Abs. 2 und 2a Umsatzsteuergesetz. Ein Um-
satz wurde dann in einem bestimmten Monat erzielt, wenn die 

Leistung in diesem Monat erbracht wurde. Im Falle der Ist-Ver-
steuerung ist bei der Frage nach der Umsatz-Erzielung auf den 
Zeitpunkt des Zahlungseingangs abzustellen. Wurde eine Um-
stellung von Soll- auf Ist-Besteuerung vorgenommen, hat für die 
betreffenden Monate im Jahr 2020 jeweils eine separate Berech-
nung auf Basis des im Jahr 2019 angewandten Besteuerungs-
regimes zu erfolgen. Nicht als Umsatz zu berücksichtigen sind: 
Unentgeltliche Wertabgaben; Umsätze eines Unternehmensver-
bundes, die gleichzeitig Kosten des Unternehmensverbundes 
darstellen (Leistungsverrechnung innerhalb des Unternehmens-
verbundes); Umsätze aus gewerblicher Vermietung, die optional 
der Umsatzbesteuerung unterliegen. Im Falle von Gaststätten im 
Sinne von § 1 des Gaststättengesetzes sind solche Umsätze aus-
genommen, die auf Außerhausverkäufe zum ermäßigten Umsatz-
steuersatz entfallen.

(8) Vergleichsumsatz ist grundsätzlich der Umsatz im Sinne von 
Buchstabe C Ziffer 2 Absatz 7 im November 2019. Im Falle von 
Soloselbständigen kann als Vergleichsumsatz alternativ der 
durchschnittliche Monatsumsatz im Jahr 2019 zugrunde gelegt 
werden. Bei Unternehmen und Soloselbständigen, die nach dem 
31. Oktober 2019 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen haben, 
kann als Vergleichsumsatz der Monatsumsatz im Oktober 2020 
oder der monatliche Durchschnittsumsatz seit Gründung ge-
wählt werden. Im Falle von verbundenen Unternehmen im Sinne 
von Buchstabe C Ziffer 2 Absatz 5 ist der Vergleichsumsatz aus-
schließlich jener Teil des Umsatzes, der auf die direkt, indirekt 
oder über Dritte betroffenen Verbundunternehmen im Sinne von 
Buchstabe C Ziffer 3 Absatz 1 c) entfällt.

(9) Lockdown im Sinne dieser Vollzugshinweise ist der Zeitraum im 
November 2020, für welchen branchenweite Corona-bedingte 
Betriebsschließungen bzw. Betriebs beschränkungen im Sinne 
der Ziffer 1 in Verbindung mit Ziffern 5 bis 8 des Beschlusses von 
Bund und Ländern vom 28. Oktober 2020 hoheitlich angeordnet 
werden.

(10) Leistungszeitraum für die Novemberhilfe als Beitrag zu den ent-
fallenen Umsätzen im Sinne von Buchstabe C Ziffer 1 Absatz 1 
sind alle Tage, die in den Zeitraum des Lockdowns im Sinne von 
Buchstabe C Ziffer 2 Absatz 9 fallen und für die für den Antrag-
steller eine direkte, indirekte oder über Dritte Betroffenheit im Sin-
ne von Buchstabe C Ziffer 3 Absatz 1 c) besteht.

3. Antragsberechtigung
(1) Antragsberechtigt sind unabhängig von dem Wirtschaftsbereich, 

in dem sie tätig sind, Unternehmen einschließlich Sozialunterneh-
men (gemeinnützige Unternehmen) gemäß Buchstabe C Ziffer 2 
Absatz 3 sowie Soloselbständige und selbständige Angehörige 
der Freien Berufe im Haupterwerb, wenn
a) sie ihre Tätigkeit von einer inländischen Betriebsstätte 

oder einem inländischen Sitz der Geschäftsführung aus 
ausführen und bei einem deutschen Finanzamt für steuer-
liche Zwecke erfasst sind,

b) sie nicht bereits am 31. Dezember 2019 in Schwierigkeiten 
gemäß Art. 2 Abs. 18 der Allgemeinen Gruppenfreistel-
lungsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 651/2014) waren 
oder zwar am 31. Dezember 2019 gemäß dieser Defini-
tion in Schwierigkeiten waren, in der Folge jedoch zumin-
dest vorübergehend kein Unternehmen in Schwierigkeiten 
waren oder derzeit kein Unternehmen in Schwierigkei-
ten mehr sind (Abweichend davon können Beihilfen für 
kleine und Kleinstunternehmen [im Sinne des Anhangs I 
der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung] ge-
währt werden, die sich am 31. Dezember 2019 bereits 
in Schwierigkeiten befanden, sofern diese Unternehmen 
nicht Gegenstand eines Insolvenzverfahrens nach natio-
nalem Recht sind und sie weder Rettungsbeihilfen noch 
Umstrukturierungsbeihilfen erhalten haben. Falls diese 
Unternehmen eine Rettungsbeihilfe erhalten haben, dür-
fen sie dennoch Beihilfen im Rahmen der Novemberhilfe 
erhalten, wenn zum Zeitpunkt der Gewährung dieser Bei-
hilfen der Kredit bereits zurückgezahlt wurde oder die Ga-
rantie bereits erloschen ist. Falls diese Unternehmen eine 
Umstrukturierungsbeihilfe erhalten haben, dürfen sie den-
noch Beihilfen im Rahmen der Novemberhilfe erhalten, 
wenn sie zum Zeitpunkt der Gewährung dieser Beihilfen 
keinem Umstrukturierungsplan mehr unterliegen. [geän-
derte Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020]),

c) ihre wirtschaftliche Tätigkeit vom Corona-bedingten Lock-
down im Sinne von Buchstabe C Ziffer 2 Absatz 9 wie folgt 
betroffen ist:
(i) Unternehmen und Soloselbständige, die aufgrund der 

auf Grundlage des Beschlusses von Bund und Län-
dern vom 28. Oktober 2020 erlassenen Schließungs-
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verordnungen der Länder den Geschäftsbetrieb ein-
stellen mussten (direkt Betroffene),

(ii) Unternehmen und Soloselbständige, die nachweislich 
und regelmäßig mindestens 80 Prozent ihrer Umsätze 
mit direkt von den oben genannten Maßnahmen be-
troffenen Unternehmen erzielen (indirekt Betroffene),

(iii) Unternehmen und Soloselbständige, die regelmäßig 
mindestens 80 Prozent ihrer Umsätze durch Lieferun-
gen und Leistungen im Auftrag direkt von den Maßnah-
men betroffener Unternehmen über Dritte (zum Beispiel 
Veranstaltungsagenturen) erzielen (über Dritte Betrof-
fene). Diese Antragsteller müssen zweifelsfrei nach-
weisen, dass sie im November 2020 wegen der Schlie-
ßungsverordnungen auf der Grundlage der Ziffern 5 
und 6 des Beschlusses von Bund und Ländern vom 
28. Oktober 2020 einen Umsatzeinbruch von mehr als 
80 Prozent gegenüber dem Vergleichsumsatz im Sinne 
von Buchstabe C Ziffer 2 Absatz 8 erleiden,

(iv) Beherbergungsbetriebe und Veranstaltungsstätten 
werden als direkt betroffene Unternehmen angesehen,

d) im Falle von Unternehmen mit mehreren wirtschaftlichen 
Tätigkeitsfeldern oder im Falle von teilweisen Schließun-
gen („Mischbetriebe“), ihr Umsatz sich in der Summe zu 
mindestens 80 Prozent eindeutig zuordnen lässt zu
(i) wirtschaftlichen Tätigkeiten, die im Sinne von Buch-

stabe C Ziffer 3 Absatz 1 c) direkt vom Lockdown be-
troffen sind,

(ii) Umsätzen, die nachweislich und regelmäßig mit di-
rekt Betroffenen im Sinne von Buchstabe C Ziffer 3 
Absatz 1 c) erzielt werden und

(iii) Lieferungen und Leistungen im Auftrag direkt von den 
Maßnahmen betroffener Unternehmen über Dritte im 
Sinne von Buchstabe C Ziffer 3 Absatz 1 c), die im No-
vember 2020 um mehr als 80 Prozent gegenüber dem 
Vergleichsumsatz zurückgegangen sind,

e) sie vor dem 1. Oktober 2020 gegründet worden sind und
f) sie die Geschäftstätigkeit vor dem 31. Oktober 2020 nicht 

dauerhaft eingestellt haben.
(2) Die Betroffenheit im Sinne von Buchstabe C Ziffer 3 Absatz 1 c) 

und d) endet, wenn die ihr zugrundeliegende Schließungsverord-
nung außer Kraft gesetzt oder aufgehoben wird, spätestens je-
doch zum 30. November 2020.

(3) Antragsberechtigt sind auch im obigen Sinne vom Lockdown be-
troffene gemeinnützige Unternehmen und Organisationen, un-
abhängig von ihrer Rechtsform, die dauerhaft wirtschaftlich am 
Markt tätig sind. Abweichend von Buchstabe C Ziffer 3 Absatz 1 c) 
und d) und Buchstabe C Ziffer 4 Absatz 1 wird bei diesen Unter-
nehmen und Organisationen statt auf die Umsätze auf die Einnah-
men (einschließlich Spenden und Mitgliedsbeiträge) abgestellt.

(4) Antragsberechtigt sind auch im obigen Sinne vom Lockdown be-
troffene Unternehmen, deren Anteile sich vollständig oder mehr-
heitlich in öffentlicher Hand befinden. Dies gilt auch für Unter-
nehmen mit öffentlich-rechtlicher Rechtsform, einschließlich 
Körperschaften öffentlichen Rechts.

(5) Verbundene Unternehmen im Sinne von Buchstabe C Ziffer 2 
Absatz 5 sind dann antragsberechtigt, wenn mehr als 80 Prozent 
des verbundweiten Umsatzes im Sinne von Buchstabe C Ziffer 2 
Absatz 7 auf solche wirtschaftlichen Aktivitäten im Verbund ent-
fällt, die als direkt, indirekt oder über Dritte betroffen im Sinne von 
Buchstabe C Ziffer 3 Absatz 1 c) oder als Mischunternehmen im 
Sinne von Buchstabe C Ziffer 3 Absatz 1 d) gelten. Liegt eine An-
tragsberechtigung im Sinne von Satz 1 vor, darf nur ein Antrag 
für alle verbundenen Unternehmen insgesamt gestellt werden. 
Bei Personengesellschaften ist nur einer der Gesellschafter für 
die Gesellschaft antragsberechtigt. Soloselbständige und selb-
ständige Angehörige der Freien Berufe können nur einen Antrag 
stellen, unabhängig davon, wie viele Betriebsstätten sie haben. 
Dieses Konsolidierungsgebot gilt nicht für gemeinnützig geführte 
oder öffentliche Unternehmen. Auch im Falle gemeinnützig ge-
führter oder öffentlicher Unternehmen müssen jedoch die beihil-
ferechtlichen Vorgaben eingehalten werden.

4. Höhe, Auszahlung und Verwendung der Novemberhilfe
(1) Die Höhe der Billigkeitsleistung beträgt 75 Prozent des Ver-

gleichsumsatzes im Sinne von Buchstabe C Ziffer 2 Absatz 8, ta-
geweise anteilig für die Dauer des Corona-bedingten Lockdowns 
im Sinne von Buchstabe C Ziffer 2 Absatz 9 und 10. Im Leistungs-
zeitraum vom Antragsteller erzielte Umsätze bleiben unberück-
sichtigt, sofern sie 25 Prozent des Vergleichsumsatzes im Sin-
ne von Buchstabe C Ziffer 2 Absatz 8 nicht übersteigen. Während 
des Leistungszeitraums vom Antragsteller erzielte Umsätze, die 

über 25 Prozent des Vergleichsumsatzes im Sinne von Buchsta-
be C Ziffer 2 Absatz 8 hinausgehen, werden vollständig auf die 
Billigkeitsleistung angerechnet. Im Falle von Gaststätten im Sin-
ne von § 1 des Gaststättengesetzes sind solche Umsätze von der 
Anrechnung ausgenommen, die auf Außerhausverkäufe zum er-
mäßigten Umsatzsteuersatz entfallen.

(2) Die Novemberhilfe kann maximal für die Dauer des Corona-be-
dingten Lockdowns im Sinne von Buchstabe C Ziffer 2 Absatz 9 
und 10, längstens jedoch bis zum 30. November 2020 gewährt 
werden. Die Höhe der Billigkeitsleistung bemisst sich dabei tage-
weise anteilig an der tatsächlichen Dauer des Corona-bedingten 
Lockdowns im Sinne von Satz 1, längstens jedoch an der tatsäch-
lichen Dauer der direkten, indirekten oder Betroffenheit über Drit-
te des Antragstellers durch den Corona-bedingten Lockdown im 
Sinne von Buchstabe C Ziffer 2 Absatz 9 und 10.

(3) Sollte im Falle über Dritte Betroffener der tatsächliche Umsatz-
rückgang während des Lockdowns weniger als 80 Prozent im Ver-
gleich zum Vergleichsumsatz betragen, entfällt die Novemberhilfe 
und ist zurückzuzahlen.

5. Verfahren bei Antragstellung und nach Abschluss der 
Leistung im Falle der Antragstellung durch einen  
prüfenden Dritten

(1) Die Antragstellung wird ausschließlich von einem vom Antrag-
steller beauftragten Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigten 
Buchprüfer oder Rechtsanwalt durchgeführt, wenn eine der nach-
folgend unter Buchstaben a) bis c) genannten Voraussetzungen 
vorliegt:
a) Die Höhe der zu beantragenden Billigkeitsleistung über-

schreitet den Betrag von 5.000 Euro,
b) Der Antragsteller hat bereits Überbrückungshilfe beantragt,
c) Beim Antragsteller handelt es sich nicht um Soloselbstän-

dige im Sinne von Buchstabe C Ziffer 2 Absatz 4.
Der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer 
oder Rechtsanwalt muss sein Einverständnis erklären, dass 
seine Eintragung im Berufsregister der zuständigen Steuer-
beraterkammer bzw. der Wirtschaftsprüferkammer bzw. der 
Rechtsanwaltskammer nachgeprüft wird.

(2) Zur Identität und Antragsberechtigung des Antragstellers sind 
im Antrag insbesondere die folgenden Angaben zu machen, die 
der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer oder 
Rechtsanwalt anhand geeigneter Unterlagen überprüfen muss:
a) Name und Firma,
b) Steuernummer der antragstellenden Unternehmen und 

steuerliche Identifikationsnummer der betroffenen natür-
lichen Personen,

c) Geburtsdatum bei natürlichen Personen,
d) zuständiges Finanzamt,
e) IBAN einer der beim unter d) angegebenen Finanzamt hin-

terlegten Kontoverbindungen,
f) Adresse des inländischen Sitzes der Geschäftsführung, 

oder, soweit kein inländischer Sitz der Geschäftsführung 
vorhanden ist, Adresse der inländischen Betriebsstätte,

g) Erklärung über etwaige mit dem Antragsteller verbundene 
Unternehmen im Sinne von Buchstabe C Ziffer 2 Absatz 5,

h) Angabe der Branche des Antragstellers anhand der Klas-
sifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008) und

i) im Falle von Soloselbständigen und Angehörigen der 
Freien Berufe: Erklärung des Antragstellers, im Haupter-
werb im Sinne von Buchstabe C Ziffer 2 Absatz 1 tätig zu 
sein.

Zudem hat der Antragsteller den Umsatz im Vergleichszeit-
raum gemäß Buchstabe C Ziffer 2 Absatz 8 sowie den er-
zielten bzw. prognostizierten Umsatz im Leistungszeitraum 
glaubhaft zu machen und soweit erforderlich gegenüber dem 
prüfenden Dritten durch geeignete Unterlagen die direkte 
oder indirekte Betroffenheit vom Corona-bedingten Lockdown 
im Sinne von Buchstabe C Ziffer 3 Absatz 1 c) oder d) nachzu-
weisen. Im Falle einer Betroffenheit über Dritte im Sinne von 
Buchstabe C Ziffer 3 Absatz 1 c) und d) hat der Antragsteller 
zudem zweifelsfrei nachzuweisen, dass er im November 2020 
wegen der Schließungsverordnungen auf der Grundlage der 
Ziffern 5 und 6 des Beschlusses von Bund und Ländern vom 
28. Oktober 2020 einen Umsatzeinbruch von mehr als 80 Pro-
zent gegenüber dem Vergleichsumsatz im Sinne von Buch-
stabe C Ziffer 2 Absatz 8 erleidet.
Der Nachweis einer direkten Betroffenheit kann beispiels-
weise erfolgen durch die im Gewerbeschein, Handelsregister 
oder der steuerlichen Anmeldung angegebene wirtschaftliche 
Tätigkeit. Der Nachweis der indirekten Betroffenheit und der 
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Betroffenheit über Dritte kann beispielsweise durch geeignete 
Umsatzaufstellungen, betriebliche Auswertungen oder Jah-
resabschlüsse erfolgen.

(3) Ergänzend zu den Angaben nach Absatz 2 hat der Antragsteller 
in dem Antrag die Richtigkeit insbesondere der folgenden Anga-
ben zu versichern bzw. die folgenden Erklärungen abzugeben:
a) Erklärung des Antragstellers, für welchen Zeitraum die di-

rekte, indirekte oder über Dritte Betroffenheit durch den 
Corona-bedingten Lockdown bestand bzw. voraussichtlich 
bestehen wird,

b) Erklärung des Antragstellers, ob und wenn ja in welcher 
Höhe für den Leistungszeitraum Leistungen aus anderen 
Corona-bedingten Zuschussprogrammen des Bundes und 
der Länder nach Buchstabe C Ziffer 8 in Anspruch genom-
men wurden,

c) Erklärung des Antragstellers, ob und wenn ja in welcher 
Höhe für den Leistungszeitraum Leistungen der Agentur 
für Arbeit nach Buchstabe C Ziffer 8 in Anspruch genom-
men wurden oder werden sollen,

d) Erklärung des Antragstellers, ob und wenn ja in welcher 
Höhe für den Leistungszeitraum Leistungen aus Versiche-
rungen nach Buchstabe C Ziffer 8 erhalten wurden oder 
angemeldet wurden,

e) Im Falle der Betroffenheit über Dritte: Erklärung des An-
tragstellers, dass er im November 2020 wegen der Schlie-
ßungsverordnungen auf der Grundlage der Ziffern 5 und 6 
des Beschlusses von Bund und Ländern vom 28. Okto-
ber 2020 einen Umsatzeinbruch von mehr als 80 Prozent 
gegenüber dem Vergleichsumsatz im Sinne von Buch-
stabe C Ziffer 2 Absatz 8 erleidet,

f) Erklärung, des Antragstellers, dass durch die Inanspruch-
nahme von Novemberhilfe der beihilferechtlich nach der 
„geänderten Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“, gege-
benenfalls kumuliert mit dem Höchstbetrag der De-Mini-
mis-Verordnung, zulässige Höchstbetrag nicht überschrit-
ten wird,

g) Erklärung des Antragstellers, dass die Antragsvorausset-
zungen zur Kenntnis genommen wurden,

h) Erklärung des Antragsstellers zu Steueroasen gemäß der 
Anlage zu diesen Vollzugshinweisen,

i) Erklärung zu den weiteren subventionserheblichen Tatsa-
chen,

j) Erklärung des Antragstellers, dass er geprüft hat, ob es 
sich bei seinem Unternehmen um ein verbundenes Unter-
nehmen im Sinne von Buchstabe C Ziffer 2 Absatz 5 han-
delt und er die Richtigkeit der Angaben bestätigt,

k) Erklärung des Antragsstellers, dass er die Finanzbehör-
den von der Verpflichtung zur Wahrung des Steuergeheim-
nisses gegenüber den Bewilligungsstellen und den Straf-
verfolgungsbehörden befreit, soweit es sich um Angaben 
des Antragsstellers handelt, die für die Gewährung der 
Novemberhilfe von Bedeutung sind (§ 30 Abs. 4 Nr. 3 AO),

l) Einwilligung gem. Art. 6 DSGVO, dass die Bewilligungs-
stelle zur Prüfung der Antragsberechtigung die Angaben 
im Antrag mit anderen Behörden im Sinne des § 1 VwVfG, 
unabhängig davon, ob sie Bundes- oder Landesrecht aus-
führen, abgleicht. In Fällen, in denen es sich bei der Be-
willigungsstelle um eine Bank handelt, wird diese im Falle 
des § 15 BlnDSG vom Bankgeheimnis befreit. Zudem Ein-
willigung, dass die Finanzbehörden der Bewilligungsstelle 
die für die Antragsbearbeitung zweckdienlichen Auskünfte 
durch Übermittlung dem Steuergeheimnis unterliegender 
Daten erteilen dürfen,

m) Erklärung des Antragsstellers, dass er der Weitergabe von 
Daten an die Finanzbehörden durch die Bewilligungsstel-
len zustimmt, soweit diese für die Besteuerung relevant 
sind (§ 93 AO),

n) Erklärung des Antragstellers, falls er im Jahr 2019 von der 
Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) Gebrauch gemacht 
hat.

o) Zudem hat der Antragsteller zu erklären, dass ihm be-
kannt ist, dass die Bewilligungsstellen von den Finanzbe-
hörden Auskünfte über den Antragsteller einholen dürfen, 
soweit diese für die Bewilligung, Gewährung, Rückforde-
rung, Erstattung, Weitergewährung oder das Belassen der 
Novemberhilfe erforderlich sind (§ 31a Abgabenordnung). 
Der Antragsteller hat gegenüber den Bewilligungsstellen 
zuzustimmen, dass diese die personenbezogenen Daten 
oder Betriebs- bzw. Geschäftsgeheimnisse, die den Be-
willigungsstellen im Rahmen des Antragsverfahrens be-

kannt geworden sind und die dem Schutz des verlängerten 
Steuergeheimnisses unterliegen, den Strafverfolgungsbe-
hörden mitteilen können, wenn Anhaltspunkte für einen 
Subventionsbetrug vorliegen.

(4) Der Antragsteller muss die Angaben zu seiner Identität und An-
tragsberechtigung, insbesondere die Richtigkeit der Angaben 
nach Absatz 2 Satz 1 und die Plausibilität der Angaben nach Ab-
satz 2 Satz 2, durch den mit der Durchführung der Antragstellung 
beauftragten Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buch-
prüfer oder Rechtsanwalt bestätigen lassen. Der Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer oder Rechtsanwalt be-
rücksichtigt im Rahmen seiner Plausibilitätsprüfung insbesondere 
die folgenden Unterlagen:
a) Umsatzsteuer-Voranmeldungen oder Betriebswirtschaftli-

che Auswertung des Jahres 2019 und 2020 (in den Fällen 
von Unternehmen, die nach dem 31. Oktober 2019 gegrün-
det worden sind, des Monats Oktober 2020 oder des Zeit-
raums seit Gründung),

b) Jahresabschluss 2019,
c) Umsatz-, Einkommens- bzw. Körperschaftssteuererklä-

rung 2019 und
d) Umsatzsteuerbescheid 2019.
Soweit der Jahresabschluss aus dem Jahr 2019 oder andere 
erforderliche Kennzahlen noch nicht vorliegen, kann – soweit 
vorhanden – auf den Jahresabschluss 2018 oder andere er-
forderliche Kennzahlen aus 2018 abgestellt werden.
Sofern der beantragte Betrag der Novemberhilfe nicht höher 
als 15.000 Euro ist, kann der Steuerberater, Wirtschaftsprü-
fer, vereidigte Buchprüfer oder Rechtsanwalt seine Plausibi-
litätsprüfung auf die Prüfung offensichtlicher Widersprüche 
oder Falschangaben beschränken.

(5) Nach Ablauf des Leistungszeitraums bzw. nach Bewilligung, spä-
testens jedoch bis 31. Dezember 2021, legt der Antragsteller über 
den von ihm beauftragten Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, ver-
eidigten Buchprüfer oder Rechtsanwalt eine Schlussabrechnung 
über die von ihm empfangenen Leistungen vor. In der Schluss-
abrechnung bestätigt der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, ver-
eidigte Buchprüfer oder Rechtsanwalt die tatsächliche Länge des 
Leistungszeitraums, den Vergleichsumsatz sowie den tatsäch-
lich erzielten Umsatz im Leistungszeitraum. Zudem muss die Be-
stätigung die tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen 
aus anderen Corona-bedingten Zuschussprogrammen des Bun-
des und der Länder nach Buchstabe C Ziffer 8, die tatsächlich in 
Anspruch genommenen Leistungen der Agentur für Arbeit sowie 
die tatsächlich erhaltenen Versicherungszahlungen umfassen. 
Ebenfalls ist zu bestätigen, dass durch die Inanspruchnahme von 
Novemberhilfe der beihilferechtlich nach der „geänderten Bun-
desregelung Kleinbeihilfen 2020“ zulässige Höchstbetrag, gege-
benenfalls kumuliert mit dem Höchstbetrag der De-Minimis-Ver-
ordnung, nicht überschritten wird. Bei seiner Bestätigung des 
Umsatzes kann der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidig-
te Buchprüfer oder Rechtsanwalt die Daten aus den Umsatz-
steuer-Voranmeldungen des Antragstellers zu Grunde legen.

(6) Der Antragsteller muss der Bewilligungsstelle über den prüfen-
den Dritten die Schlussrechnung vollständig und auf Anforderung 
der Bewilligungsstelle mit allen seine Angaben belegenden Nach-
weisen vorlegen. Falls der Antragsteller die Schlussrechnung und 
die seine Angaben belegenden Nachweise nicht vollständig vor-
legt, mahnt ihn die Bewilligungsstelle einmal an mit der Aufforde-
rung, die Schlussrechnung und alle seine Angaben belegenden 
Nachweise innerhalb der auf die Mahnung folgenden vier Wo-
chen nachzureichen. Kommt der Antragsteller dem nicht nach, 
kann die Bewilligungsstelle die gesamte Novemberhilfe zurück-
fordern.

(7) Bei allen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Novemberhilfe 
haben die Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buchprü-
fer oder Rechtsanwälte ihre allgemeinen Berufspflichten zu be-
achten. Eine darüberhinausgehende Haftung gegenüber dem die 
Novemberhilfe gewährenden Land ist ausgeschlossen.

(8) Antragstellung und Schlussabrechnung erfolgen ausschließlich in 
digitaler Form über ein Internet-Portal des Bundes.

6. Verfahren bei Antragstellung und nach Abschluss der 
Leistung im Falle der Antragstellung im eigenen Namen

(1) Eine Antragstellung im eigenen Namen ist möglich, sofern die 
Höhe der zu beantragenden Billigkeitsleistung den Betrag von 
5.000 Euro nicht überschreitet, keine Überbrückungshilfe bean-
tragt wurde und es sich um Soloselbständige handelt.

(2) Zur Identität und Antragsberechtigung des Antragstellers sowie 
zur Bemessungsgrundlage der Novemberhilfe sind im Antrag ins-
besondere die folgenden Angaben zu machen:
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a) Name und ggf. Firma,
b) Steuernummer der antragstellenden Unternehmen und 

steuerliche Identifikationsnummer der betroffenen natür-
lichen Personen,

c) Geburtsdatum bei natürlichen Personen,
d) zuständiges Finanzamt,
e) IBAN einer der beim unter d) angegebenen Finanzamt hin-

terlegten Kontoverbindungen,
f) Adresse des inländischen Sitzes der Geschäftsführung, 

oder, soweit kein inländischer Sitz der Geschäftsführung 
vorhanden ist, Adresse der inländischen Betriebsstätte,

g) Angabe der Branche des Antragstellers anhand der Klas-
sifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008),

h) Umsatz im Vergleichszeitraum gemäß Buchstabe C Zif-
fer 2 Absatz 8,

i) Umsatz bzw. prognostizierter Umsatz im Leistungszeit-
raum,

j) Erklärung des Antragstellers, im Haupterwerb im Sinne 
von Ziffer 2 Absatz 1 tätig zu sein.

Zudem hat der Antragsteller die direkte oder indirekte Betrof-
fenheit vom Corona-bedingten Lockdown im Sinne von Buch-
stabe C Ziffer 3 Absatz 1 c) oder d) zu versichern und auf An-
frage durch geeignete Unterlagen nachzuweisen. Im Falle 
einer Betroffenheit über Dritte im Sinne von Buchstabe C Zif-
fer 3 Absatz 1 c) hat der Antragsteller zudem zu versichern 
und auf Anfrage durch geeignete Unterlagen zweifelsfrei 
nachzuweisen, dass er im November 2020 wegen der Schlie-
ßungsverordnungen auf der Grundlage der Ziffern 5 und 6 des 
Beschlusses von Bund und Ländern vom 28. Oktober 2020 
einen Umsatzeinbruch von mehr als 80 Prozent gegenüber 
dem Vergleichsumsatz im Sinne von Buchstabe C Ziffer 2 Ab-
satz 8 erleidet.
Der Nachweis einer direkten Betroffenheit kann beispiels-
weise erfolgen durch die im Gewerbeschein, Handelsregister 
oder der steuerlichen Anmeldung angegebene wirtschaftliche 
Tätigkeit. Der Nachweis der indirekten Betroffenheit oder die 
Betroffenheit über Dritte kann beispielsweise durch geeignete 
Umsatzaufstellungen, betriebliche Auswertungen oder Jah-
resabschlüsse erfolgen.

(3) Ergänzend zu den Angaben nach Absatz 2 hat der Antragsteller 
in dem Antrag die Richtigkeit insbesondere der folgenden Anga-
ben zu versichern bzw. die folgenden Erklärungen abzugeben:
a) Erklärung des Antragstellers, für welchen Zeitraum die di-

rekte, indirekte oder über Dritte Betroffenheit durch den 
Corona-Lockdown bestand bzw. voraussichtlich bestehen 
wird,

b) Erklärung des Antragstellers, den Umsatz im Vergleichs-
zeitraum gemäß Buchstabe C Ziffer 2 Absatz 8 sowie den 
Umsatz im Leistungszeitraum korrekt angegeben zu ha-
ben.

c) Erklärung des Antragstellers, ob und wenn ja in welcher 
Höhe für den Leistungszeitraum Leistungen aus anderen 
Corona-bedingten Zuschussprogrammen des Bundes und 
der Länder nach Buchstabe C Ziffer 8 in Anspruch genom-
men wurden,

d) Erklärung des Antragstellers, ob und wenn ja in welcher 
Höhe für den Leistungszeitraum Leistungen der Agentur 
für Arbeit nach Buchstabe C Ziffer 8 in Anspruch genom-
men wurden oder werden sollen,

e) Erklärung des Antragstellers, ob und wenn ja in welcher 
Höhe für den Leistungszeitraum Leistungen aus Versiche-
rungen nach Buchstabe C Ziffer 8 erhalten wurden oder 
angemeldet wurden,

f) Im Falle der Betroffenheit über Dritte: Erklärung des An-
tragstellers, dass er im November 2020 wegen der Schlie-
ßungsverordnungen auf der Grundlage der Ziffern 5 und 6 
des Beschlusses von Bund und Ländern vom 28. Okto-
ber 2020 einen Umsatzeinbruch von mehr als 80 Prozent 
gegenüber dem Vergleichsumsatz im Sinne von Buch-
stabe C Ziffer 2 Absatz 8 erleidet,

g) Erklärung, des Antragstellers, dass durch die Inanspruch-
nahme von Novemberhilfe der beihilferechtlich nach der 
„geänderten Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“, gege-
benenfalls kumuliert mit dem Höchstbetrag der De-Mini-
mis-Verordnung, zulässige Höchstbetrag nicht überschrit-
ten wird,

h) Erklärung des Antragstellers, dass die Antragsvorausset-
zungen zur Kenntnis genommen wurden,

i) Erklärung zu den weiteren subventionserheblichen Tatsa-
chen,

j) Erklärung des Antragsstellers, dass er die Finanzbehör-
den von der Verpflichtung zur Wahrung des Steuergeheim-
nisses gegenüber den Bewilligungsstellen und den Straf-
verfolgungsbehörden befreit, soweit es sich um Angaben 
des Antragsstellers handelt, die für die Gewährung der 
Novemberhilfe von Bedeutung sind (§ 30 Abs. 4 Nr. 3 AO),

k) Einwilligung gem. Art. 6 DSGVO, dass die Bewilligungs-
stelle zur Prüfung der Antragsberechtigung die Angaben 
im Antrag mit anderen Behörden im Sinne des § 1 VwVfG, 
unabhängig davon, ob sie Bundes- oder Landesrecht aus-
führen, abgleicht. In Fällen, in denen es sich bei der Be-
willigungsstelle um eine Bank handelt, wird diese im Falle 
des § 15 BlnDSG vom Bankgeheimnis befreit. Zudem Ein-
willigung, dass die Finanzbehörden der Bewilligungsstelle 
die für die Antragsbearbeitung zweckdienlichen Auskünfte 
durch Übermittlung dem Steuergeheimnis unterliegender 
Daten erteilen dürfen,

l) Erklärung des Antragsstellers, dass er der Weitergabe von 
Daten an die Finanzbehörden durch die Bewilligungsstel-
len zustimmt, soweit diese für die Besteuerung relevant 
sind (§ 93 AO),

m) Erklärung des Antragstellers, falls er im Jahr 2019 von der 
Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) Gebrauch gemacht 
hat.

Zudem hat der Antragsteller zu erklären, dass ihm bekannt ist, 
dass die Bewilligungsstellen von den Finanzbehörden Aus-
künfte über den Antragsteller einholen dürfen, soweit diese 
für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Erstattung, 
Weitergewährung oder das Belassen der Novemberhilfe er-
forderlich sind (§ 31a Abgabenordnung). Der Antragsteller 
hat gegenüber den Bewilligungsstellen zuzustimmen, dass 
diese die personenbezogenen Daten oder Betriebs- bzw. Ge-
schäftsgeheimnisse, die den Bewilligungsstellen im Rahmen 
des Antragsverfahrens bekannt geworden sind und die dem 
Schutz des verlängerten Steuergeheimnisses unterliegen, 
den Strafverfolgungsbehörden mitteilen können, wenn An-
haltspunkte für einen Subventionsbetrug vorliegen,

(4) Auf Anforderung der Bewilligungsstelle hat der Antragsteller sei-
ne Angaben nach Absatz 2 und 3 durch geeignete Unterlagen zu 
belegen. Die im Zusammenhang mit der Antragstellung verwen-
deten bzw. erstellten Unterlagen und Belege sind für eine etwaige 
Prüfung der Verwendung der Novemberhilfe mindestens 10 Jahre 
bereitzuhalten (Buchstabe C Ziffer 10 Absatz 1).

(5) Die Antragstellung erfolgt ausschließlich in digitaler Form über ein 
Internet-Portal des Bundes. Im Falle der Antragstellung im eige-
nen Namen hat der Antragsteller eine der auf dem Online-Por-
tal des Bundes zu seiner Identifizierung bereitgestellten Verfah-
ren zu nutzen. Alternativ kann die Antragstellung über einen vom 
Antragsteller beauftragten Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, ver-
eidigten Buchprüfer oder Rechtsanwalt durchgeführt werden.

7. Prüfung des Antrags und der Schlussabrechnung 
durch die Bewilligungsstellen

(1) Die Prüfung des Antrags, insbesondere die Prüfung, ob die Be-
stätigung eines Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers, vereidigten 
Buchprüfers oder Rechtsanwalts nach Buchstabe C Ziffer 5 Ab-
satz 4 vorliegt und ob der Antragsteller alle für die Gewährung 
der Leistung maßgeblichen Erklärungen abgegeben hat, sowie 
die Entscheidung über die Bewilligung und über die Höhe der zu 
bewilligenden Leistung sind Aufgabe der Bewilligungsstelle. Da-
bei darf die Bewilligungsstelle auf die im Antrag gemachten Anga-
ben vertrauen, soweit es keine Anhaltspunkte für Unvollständig-
keit oder Fehlerhaftigkeit der Angaben gibt. Die Bewilligungsstelle 
trifft geeignete Maßnahmen, um Missbrauch zu verhindern. Ins-
besondere kann die Bewilligungsstelle die Angaben nach Buch-
stabe C Ziffer 5 Absatz 2 oder nach Ziffer 6 Absatz 2 zur Identität 
und Antragsberechtigung des Antragstellers sowie zur Berech-
nungsgrundlage für die Ermittlung der Höhe der Novemberhilfe 
und des Vorliegens einer Haupttätigkeit mit den zuständigen Be-
hörden, insbesondere den Finanzämtern, abgleichen. Dies gilt im 
verstärkten Maße für Anträge, die im eigenen Namen erfolgen. 
Die Bewilligungsstelle darf dazu regelmäßig die IBAN-Nummer 
des Antragstellers mit Listen verdächtiger IBAN-Nummern, die ihr 
die Landeskriminalämter zur Verfügung stellen, abgleichen. Zum 
Zweck dieses Abgleichs darf die Bewilligungsstelle die jeweiligen 
Einzellisten der Landeskriminalämter zu einer Gesamtliste kon-
solidieren. Verdachtsabhängig überprüft die Bewilligungsstelle, 
ob die Voraussetzungen für die Gewährung der Billigkeitsleistung 
vorliegen sowie für deren Höhe, und fordert dafür soweit erforder-
lich Unterlagen oder Auskünfte beim prüfenden Dritten, Antrag-
steller oder Finanzamt an.
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(2) Auszahlungen sollen unverzüglich nach der Bewilligung erfolgen.
(3) Nach Eingang der Unterlagen nach Buchstabe C Ziffer 5 Absatz 5 

prüft die Bewilligungsstelle im Rahmen der Schlussabrechnung 
auf der Grundlage der vorgelegten Bestätigung des Steuerbe-
raters, Wirtschaftsprüfers, vereidigten Buchprüfers oder Rechts-
anwalts das Vorliegen der Voraussetzungen für die Gewährung 
der Billigkeitsleistung, die Höhe und Dauer der Billigkeitsleistung 
nach Buchstabe C Ziffer 4 sowie eine etwaige Überkompensation 
nach Buchstabe C Ziffer 8. Die Bewilligungsstelle prüft die inhalt-
liche Richtigkeit der Bestätigung des Steuerberaters, Wirtschafts-
prüfers, vereidigten Buchprüfers oder Rechtsanwalts und aller für 
die Bewilligung der Billigkeitsleistung maßgeblichen Versicherun-
gen und Erklärungen des Antragstellers gemäß Buchstabe C Zif-
fer 5 Absatz 5 stichprobenartig und verdachtsabhängig nach.

(4) Zuviel gezahlte Leistungen sind zurückzufordern. Wenn die end-
gültige Höhe der Billigkeitsleistung die bereits gezahlten Zu-
schüsse übersteigt, erfolgt auf entsprechenden Antrag eine 
Nachzahlung für die Novemberhilfe. Falls eine Versicherung nach 
Buchstabe C Ziffer 5 Absatz 3 e), g), h), i) oder j) oder Ziffer 6 Ab-
satz 3 a), b), f) oder i) falsch ist, sind die Novemberhilfen vollum-
fänglich, im Falle von Buchstabe C Ziffer 5 Absatz 3 a), b), c), d) 
oder f) oder Ziffer 6 Absatz 3 c), d), e) oder g) anteilig zurückzu-
fordern.

8. Verhältnis zu anderen Hilfen
(1) Unternehmen, die eine Leistung durch die erste Phase des Über-

brückungshilfeprogramms oder die Soforthilfe des Bundes oder 
der Länder erhalten haben, aber aufgrund des Corona-bedingten 
Lockdowns im November 2020 von Umsatzausfällen im oben ge-
nannten Umfang betroffen sind, sind erneut antragsberechtigt.
Der Leistungszeitraum des Hilfsprogramms für den November 
2020 überschneidet sich mit der zweiten Phase des Überbrü-
ckungshilfeprogramms (Leistungszeitraum September bis De-
zember 2020). Eine Inanspruchnahme des Überbrückungshilfe-
programms und/oder der Soforthilfe schließt die Inanspruch-
nahme der Novemberhilfe nicht aus.
Leistungen aus der Überbrückungshilfe für den selben Leis-
tungszeitraum werden angerechnet. Wird zuerst ein Antrag 
für die zweite Phase der Überbrückungshilfe und anschlie-
ßend ein Antrag auf Novemberhilfe gestellt, sind die im Rah-
men der Überbrückungshilfe für November 2020 beantragten 
Zuschüsse bei der Antragstellung für Novemberhilfe entspre-
chend anzugeben. Wird zuerst ein Antrag für Novemberhilfe 
und anschließend ein Antrag auf Überbrückungshilfe ge-
stellt, sind die im Rahmen der Novemberhilfe beantragten Zu-
schüsse bei der Antragstellung für die Überbrückungshilfe 
entsprechend anzugeben.

(2) Leistungen aus anderen gleichartigen Corona-bedingten Zu-
schussprogrammen des Bundes und der Länder sowie aufgrund 
der Betriebsschließung bzw. Betriebseinschränkung aus Versi-
cherungen erhaltene Zahlungen werden auf die Leistungen der 
Novemberhilfe angerechnet, soweit die Förderzeiträume sich 
überschneiden. Eine Anrechnung bereits bewilligter bzw. erhal-
tener Leistungen aus anderen Zuschussprogrammen bzw. Versi-
cherungen erfolgt bereits bei der Beantragung der Novemberhil-
fe. Im Falle einer Antragstellung überprüfende Dritte erfolgt eine 
Anrechnung der Leistungen aus Satz 1 und 2 in tatsächlich er-
folgter Höhe im Rahmen der Schlussabrechnung.

(3) Kurzarbeitergeld inklusive der Erstattung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen wird für den Leistungszeitraum auf die Leistun-
gen der Novemberhilfe angerechnet. Ist die Inanspruchnahme 
entsprechender Leistungen geplant oder erfolgt, sind die voraus-
sichtlichen Leistungen im Rahmen des Antrags auf November-
hilfe mit anzugeben. Im Falle einer Antragstellung überprüfende 
Dritte erfolgt eine Anrechnung der Leistungen aus Satz 1 und 2 in 
tatsächlich erfolgter Höhe im Rahmen der Schlussabrechnung.

(4) Eine Kumulierung der Novemberhilfe mit anderen öffentlichen Hil-
fen, die nicht unter die Absätze 1 bis 3 fallen, insbesondere mit 
Darlehen, ist zulässig.

(5) In jedem Fall muss sichergestellt sein, dass durch die Gewäh-
rung der Novemberhilfe der nach der „geänderten Bundesrege-
lung Kleinbeihilfen 2020“ einschlägige Höchstbetrag, gegebenen-
falls kumuliert mit dem Höchstbetrag der De-Minimis-Verordnung, 

unter Berücksichtigung der sonstigen auf der Grundlage dieser 
Bundesregelung gewährten Hilfen nicht überschritten wird.

B. Verfahren

1. Antragstellung
(1) Eine Antragstellung ist bis zum 31. Januar 2021 möglich.
(2) Der Antrag ist in dem Bundesland zu stellen, in dem der Antrag-

steller ertragsteuerlich geführt wird.

2. Sonstige Regelungen
(1) Die Bewilligung durch die zuständigen Stellen muss beihilfekon-

form erfolgen. Die Novemberhilfe fällt unter die „geänderte Bun-
desregelung Kleinbeihilfen 2020“, gegebenenfalls ergänzt durch 
die De-Minimis-Verordnung. Durch die Inanspruchnahme von No-
vemberhilfe sowie weiterer auf der Grundlage der „geänderten 
Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“ und der De-Minimis-Ver-
ordnung gewährter Hilfen darf der beihilferechtlich nach der „ge-
änderten Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“ und der De-Mi-
nimis-Verordnung zulässige Höchstbetrag nicht überschritten 
werden. Die im Zusammenhang mit der Novemberhilfe erstellten 
Unterlagen und Belege sind für eine etwaige Prüfung der Verwen-
dung der Novemberhilfe mindestens zehn Jahre bereitzuhalten 
und der Europäischen Kommission auf Verlangen herauszuge-
ben.

(2) Der Landesrechnungshof/Rechnungshof des Freistaates ist be-
rechtigt, bei den Leistungsempfängern Prüfungen im Sinne des 
§ 91 LHO durchzuführen. Prüfrechte haben auch der Bundes-
rechnungshof im Sinne der §§ 91, 100 BHO und im begründeten 
Einzelfall auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie.

C. Strafrechtliche Hinweise und Steuerrecht

1. Subventionserhebliche Tatsachen
Die Angaben im Antrag sind – soweit für die Bewilligung, Gewäh-
rung, Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen 
der Hilfen von Bedeutung – subventionserheblich im Sinne des 
§ 264 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit § 2 des Subven-
tionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBI. I S. 2037) und § 1 des 
Hessischen Gesetzes über die Vergabe von Subventionen nach 
Landesrecht (Hessisches Subventionsgesetz) vom 18. Mai 1977 
(GVBl. I 1977, 199). Die subventionserheblichen Tatsachen sind 
vor der Bewilligung einzeln und konkret zu benennen und eine Er-
klärung über die Kenntnis dieser Tatsachen zu verlangen. Bei vor-
sätzlichen oder leichtfertigen Falschangaben müssen die Antrag-
steller und/oder die Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigten 
Buchprüfer oder Rechtsanwälte mit Strafverfolgung wegen Sub-
ventionsbetrugs rechnen.

2. Steuerrechtliche Hinweise
(1) Die als Novemberhilfe unter den vorstehenden Voraussetzungen 

bezogenen Leistungen sind steuerbar und nach den allgemeinen 
steuerrechtlichen Regelungen im Rahmen der Gewinnermittlung 
zu berücksichtigen. Umsatzsteuerrechtlich sind die Novemberhil-
fen als echte Zuschüsse nicht umsatzsteuerbar.

(2) Die Bewilligungsstelle informiert die Finanzbehörden von Amts 
wegen elektronisch über die einem Leistungsempfänger jeweils 
gewährte Novemberhilfe; dabei sind die Vorgaben der Abgaben-
ordnung, der Mitteilungsverordnung und etwaiger anderer steuer-
rechtlicher Bestimmungen zu beachten.

(3) Für Zwecke der Festsetzung von Steuervorauszahlungen ist die 
Novemberhilfe nicht zu berücksichtigen.

D. „Novemberhilfe plus“ als außerordentliche Wirtschafts-
hilfe mit erhöhtem Förderrahmen, Leistungszeitraum 
November 2020

Die Novemberhilfe plus soll inhaltlich der Novemberhilfe entspre-
chen mit der Ausnahme, dass die Förderhöchstgrenze nicht auf 
1 Mio. Euro (Kleinbeihilfenregelung plus De-Minimis-Verordnung) 
gedeckelt ist.
Im Falle einer Genehmigung nach Art. 107 Abs. 2b AEUV sind 
weitere Anpassungen an den Programminhalten möglich.


